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Beschwerdegegnerin,

betreffend

Versicherungsleistungen

Sachverhalt:

A.

A.a A.___ (nachfolgend: Versicherte) war durch ihre Tatigkeit bei der Gemeinde B.___
bei der Zirich-Versicherungs-Gesellschaft AG (nachfolgend: Zirich) unfallversichert,
als sie laut Unfallmeldung der Arbeitgeberin vom 9. Februar 2006 am 14. Januar 2006
auf einer Treppe stolperte und mit den Knien auf den Asphalt fiel (act. UV 2011/40 G
5.1/1). Die Zurich anerkannte ihre Leistungspflicht (act. UV 2011/40 G 5.1/2). Mit
Schreiben vom 29. Mai 2006 informierte sie die Arbeitgeberin, dass sie den Unfall
abgeschlossen habe (act. UV 2011/40 G 5.1/6).

A.b Im Nachgang zu einer Rickfallmeldung vom 27. August 2007 (act. UV 2011/40 G
5.1/7) erbrachte die Zirich erneut Leistungen (act. UV 2011/40 G 5.1/13-15). Mit
Verfigung vom 24. Oktober 2008 er6ffnete sie der Versicherten, aufgrund der
medizinischen Akten und Stellungnahme ihres beratenden Arztes sei davon
auszugehen, dass die Unfallfolgen abgeklungen und die jetzt noch bestehenden
Beschwerden nicht mehr unfallbedingt seien. Die Leistungspflicht misse ab dem 29.
Oktober 2008 verneint werden (act. UV 2011/40 G 5.1/24). Mit Schreiben vom 11.
November 2008 erhob die SWICA Gesundheitsorganisation (nachfolgend: SWICA) als
Krankenversicherer der Versicherten gegen diese Verfligung vorsorglich Einsprache
und bat um Zustellung der vollstdndigen Akten (act. UV 2011/40 G 5.1/25). Mit
Schreiben vom 20. November 2008, das am 21. November 2008 der Post libergeben
wurde, liess ihr die ZUrich die Verfligung vom 24. Oktober 2008 zusammen mit den
Akten eingeschrieben zukommen (act. UV 2011/40 G 5.1/27). Mit Eingabe vom 16.
Februar 2009 reichte die SWICA der Zirich die Begriindung ihrer Einsprache vom 11.
November 2008 ein (act. UV 2011/40 G 5.1/30). Mit Entscheid vom 16. Juli 2009 trat
die Zurich auf die Einsprache mit der Begriindung nicht ein, dass die Verfligung vom
24. Oktober 2008 der Beschwerdefiihrerin am 21. November 2008 per Einschreiben
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zugestellt und die vom 16. Februar 2009 datierte Einsprache somit verspatet erhoben
worden sei. Daran &ndere nichts, dass die SWICA am 11. November 2008 bereits vor
Eré6ffnung der Verflgung vorsorglich Einsprache erhoben und um Zustellung der Akten
gebeten habe. Die Fristansetzung im Schreiben vom 20. November 2008 sei bindend
und durch die vor Verfligungserdffnung ausgestellte vorsorgliche Einsprache nicht
unterbrochen oder erstreckt worden (act. UV 2011/40 G 5.1/36). Gegen diesen
Einspracheentscheid erhob die SWICA mit Eingabe vom 26. August 2009 Beschwerde
mit den Rechtsbegehren, der Entscheid sei aufzuheben, und die Zurich sei zu
verpflichten, flr die Kniebeschwerden der Versicherten weiterhin aufzukommen. Die
zum Verfahren beigeladene Versicherte nahm mit Eingabe vom 30. September 2009
Stellung (act. UV 2011/40 G 5.1/38). Im Entscheid des Versicherungsgerichts vom 30.
Juni 2010, UV 2009/86, wurde die Zurich verpflichtet, auf die am 11. November 2008
vorsorglich eingereichte und am 16. Februar 2009 ergénzte Einsprache der SWICA

einzutreten und die Sache materiell zu prifen (act. G 5.1/42).

B.

Nach Einholung weiterer medizinischer Unterlagen, insbesondere eines Auszugs aus
der Krankengeschichte der Versicherten bei deren Hausarzt Dr. med. C.___,
Allgemeinmedizin FMH, Manuelle Medizin FA, Osteopathie D.O.M.(act. UV 2011/40 G
5.1/46, 49; UV 2011/40 G 5.2/ZM15/2), sowie nach am 14. Marz 2011 erfolgter
Rucksprache mit ihrem beratenden Arzt, Dr. med. D.___, Leitender Arzt Unfallchirurgie,
Kantonsspital Winterthur (act. UV 2011/40 G 5.2/17), wies die Zirich die Einsprache
der SWICA vom 11. November 2008 mit Einspracheentscheid vom 29. April 2011 ab
(act. UV 2011/40 G 5.1/57).

C.

C.a Dagegen richten sich die von der Versicherten und der SWICA eingereichten
Beschwerden vom 26. und 31. Mai 2011, beide mit den Antragen, der
Einspracheentscheid vom 29. April 2011 sei aufzuheben und die Beschwerdegegnerin
sei zu verpflichten, flr die Kosten der Kniebeschwerden weiterhin aufzukommen.
Zusammen mit ihrer Beschwerde reicht die Beschwerdeflihrerin 1 eine Stellungnahme
von Dr. med. E.___, Leitender Arzt Orthopadie, Spital F.___, vom 31. Dezember 2008
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(act. UV 2011/40 G 1.3), und die Beschwerdeflhrerin 2 eine Stellungnahme ihres
beratenden Arztes, PD Dr. med. G.___, Facharzt fir Chirurgie, vom 26. Mai 2011 (act.
UV 2011/41 G 1.3) ein.

C.b In der Beschwerdeantwort vom 29. August 2011 beantragt die
Beschwerdegegnerin Abweisung der Beschwerden (act. UV 2011/40 und UV 2011/41
G 5).

C.c Mit Replik vom 19. und 6. September 2011 (act. UV 2011/40 und UV 2011/41 G 7)

halten die Beschwerdefuhrerinnen an ihren Antréagen fest.

C.d Mit Duplik vom 19. Oktober 2011 (act. UV 2011/40 und UV 2011/41 G 9) halt die

Beschwerdegegnerin ihrerseits an ihrem Standpunkt und ihrem Rechtsbegehren fest.

C.e Auf die Begriindungen in den einzelnen Rechtsschriften sowie die Ausfuhrungen in
den medizinischen Akten wird, soweit entscheidnotwendig, in den nachfolgenden

Erwagungen eingegangen.

Erwagungen:

Beide Beschwerden richten sich gegen denselben Einspracheentscheid der
Beschwerdegegnerin. Es geht um dieselben Rechtsfragen und die Vorbringen der
beiden Beschwerdeflhrer sind in beiden Fallen im Wesentlichen gleich. Es rechtfertigt
sich daher, die Verfahren zu vereinigen und in einem einzigen Urteil zu erledigen (vgl.
BGE 128 V126 E. 1 und 128 V 194 E. 1, je mit Hinweisen).

2.1 Die Leistungspflicht eines Unfallversicherers geméss Bundesgesetz tUber die
Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) setzt voraus, dass zwischen dem Unfallereignis
und dem eingetretenen Schaden (Krankheit, Invaliditat, Tod) ein natirlicher
Kausalzusammenhang besteht. Ursachen im Sinn des natirlichen

Kausalzusammenhangs sind alle Umstande, ohne deren Vorhandensein die
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gesundheitliche Beeintrachtigung nicht oder nicht in gleicher Weise oder nicht zur
gleichen Zeit eingetreten wére. Fir die Bejahung des natrlichen
Kausalzusammenhangs ist nicht erforderlich, dass ein Unfall die alleinige oder
unmittelbare Ursache gesundheitlicher Stérungen ist; es geniigt, dass das schadigende
Ereignis zusammen mit anderen Faktoren fur die Schadigung verantwortlich ist, der
Unfall mit anderen Worten nicht weggedacht werden kann, ohne dass auch die
eingetretene gesundheitliche Stérung entfiele (BGE 129 V 181 E. 3.1). Die
Leistungspflicht des Unfallversicherers setzt im Weiteren voraus, dass zwischen dem
Unfallereignis und dem eingetretenen Schaden ein addquater Kausalzusammenhang
besteht. Nach der Rechtsprechung hat ein Ereignis dann als addquate Ursache eines
Erfolgs zu gelten, wenn es nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge und nach der
allgemeinen Lebenserfahrung an sich geeignet ist, einen Erfolg von der Art des
eingetretenen herbeizufiihren, der Eintritt dieses Erfolgs also durch das Ereignis
allgemein als beglinstigt erscheint (BGE 129 V 181 E. 3.2). Wahrend die Beurteilung
des natirlichen Kausalzusammenhangs aufgrund der Feststellungen bei den
medizinischen Untersuchungen erfolgt und Aufgabe des Arztes oder der Arztin ist,
obliegt es dem Gericht, die Frage nach dem adaquaten Kausalzusammenhang zu
beantworten (PVG 1984 Nr. 82, 174; BGE 123 1ll 110 und 112 V 30). Bei physischen
Unfallfolgen spielt jedoch die Adaquanz als rechtliche Eingrenzung der aus dem
naturlichen Kausalzusammenhang sich ergebenden Haftung des Unfallversicherers
praktisch keine Rolle (SVR 2000 UV Nr. 14 S. 45; BGE 118 V 291 f. E. 3a). Hinzuweisen
ist schliesslich insbesondere auch auf Art. 6 Abs. 3 UVG, wonach der Unfallversicherer
fur unerwiinschte Folgen der von ihm Gbernommenen Eingriffe einzustehen hat, ohne
dass die behandlungsbedingte Schadenverursachung den Unfallbegriff, den
Tatbestand des haftpflichtrechtlichen Kunstfehlers oder der strafrechtlich relevanten
Kdrperschadigung erflillen muss (BGE 118 V 286).

2.2 Gemass Art. 11 der Verordnung Uber die Unfallversicherung (UVV; SR 832.202)
werden Versicherungsleistungen auch fur Ruckfélle und Spéatfolgen gewéhrt, wobei
Ruckfalle und Spétfolgen besondere revisionsrechtliche Tatbestande darstellen (vgl.
BGE 118 V 293; RKUV 1994 Nr. U 206 S. 326). Praxisgemass handelt es sich bei einem
Ruckfall um das Wiederaufflackern einer vermeintlich geheilten Krankheit bzw.
vermeintlich geheilter Unfallfolgen, so dass es erneut zu arztlicher Behandlung,

mdglicherweise zu einer weiteren Arbeitsunfahigkeit kommt, wahrend von Spétfolgen
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dann gesprochen wird, wenn ein scheinbar geheiltes Leiden im Lauf Iangerer Zeit
organische oder psychische Folgen bewirkt, die zu einem andersgearteten
Krankheitsbild fihren kénnen. Ruckfélle und Spatfolgen schliessen begrifflich an ein in
der Vergangenheit bestandenes Unfallereignis an. Dementsprechend kénnen sie eine
Leistungspflicht des (damaligen) Unfallversicherers nur dann ausldsen, wenn zwischen
den erneut vorgebrachten Beschwerden und der seinerzeit beim versicherten Unfall
erlittenen Gesundheitsschadigung ein natirlicher Kausalzusammenhang besteht (BGE
118 V 296 f. E. 2c).

2.3 Ist die Unfallkausalitat einmal mit Gberwiegender Wahrscheinlichkeit
nachgewiesen, entféllt die deswegen anerkannte Leistungspflicht des
Unfallversicherers erst, wenn der Unfall nicht die natlrliche und addquate Ursache des
Gesundheitsschadens darstellt, wenn also Letzterer nur noch und ausschliesslich auf
unfallfremden Ursachen beruht. Dies trifft dann zu, wenn entweder der (krankhafte)
Gesundheitszustand, wie er unmittelbar vor dem Unfall bestanden hat (Status quo
ante) oder aber derjenige Zustand, wie er sich nach dem schicksalsméssigen Verlauf
eines krankhaften Vorzustandes auch ohne Unfall friiher oder spéater eingestellt hatte
(Status quo sine), erreicht ist. Ebenso wie der leistungsbegriindende natirliche
Kausalzusammenhang muss das Dahinfallen jeder kausalen Bedeutung von
unfallbedingten Ursachen eines Gesundheitsschadens mit dem im
Sozialversicherungsrecht allgemein Ublichen Beweisgrad der Uberwiegenden
Wahrscheinlichkeit nachgewiesen sein. Die blosse Mdglichkeit géanzlich fehlender
Auswirkungen des Unfalls genigt nicht (vgl. dazu Th. Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl. Bern 2003, S. 451 f.). Da es sich hierbei um eine
leistungsaufhebende Tatfrage handelt, liegt die entsprechende Beweislast - anders als
bei der Frage, ob ein leistungsbegriindender natirlicher Kausalzusammenhang
gegeben ist - nicht bei der versicherten Person, sondern beim Unfallversicherer. Diese
Beweisgrundsatze gelten sowohl im Grundfall als auch bei Ruckféllen und Spétfolgen
(RKUV 1994 Nr. U 206 S. 328 E. 3b mit Hinweisen) und sind fir samtliche

Leistungsarten massgebend.
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3.1 Die Beschwerdefihrerin 1 stlrzte am 14. Januar 2006 von der letzten Stufe einer
Treppe auf beide Knie (act. UV 2011/40 G 5.1/47). Der erstbehandelnde Arzt Dr. C.____
diagnostizierte im Arztzeugnis vom 10. Méarz 2006 eine Kniekontusion (act. UV 2011/40
G 5.2/M2). Die Beschwerdegegnerin hat ihre Leistungspflicht fir dieses
unbestrittenermassen als Unfall geltende Grundereignis anerkannt und ist fur die
notwendigen Heilbehandlungen aufgekommen (act. UV 2011/40 G 5.2/2). Nachdem Dr.
C.___ festgehalten hatte, dass das vorgenannte Arztzeugnis als Schlusszeugnis gelte,
teilte die Beschwerdegegnerin der Arbeitgeberin der Beschwerdeflhrerin 1 - wenn
auch nicht mit einer férmlichen Verfiigung (Art. 49 des Bundesgesetzes Uber den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), so doch mit
Schreiben vom 29. Mai 2006 (vgl. dazu Art. 51 ATSG) - mit, dass sie den Unfall
abgeschlossen habe (act. UV 2011/40 G 5.1/6). Nachdem die Beschwerdefiihrerin 1
bzw. ihre Arbeitgeberin daraufhin nie eine anfechtbare Verfigung verlangt haben,
entfaltete der im formlosen Verfahren ergangene Entscheid Rechtswirkung, wie wenn
er im durch Art. 49 Abs. 1 ATSG umschriebenen Rahmen erlassen worden waére (vgl.
dazu BGE 134 V 145 E. 5.2 mit Hinweisen). Am 27. August 2007 erfolgte eine weitere
Schadenmeldung bzw. eine Rickfallmeldung durch die Arbeitgeberin der
Beschwerdeflhrerin 1 unter Hinweis auf das Unfallereignis vom 14. Januar 2006 (act.
UV 2011/40 G 5.1/7). Letztere hatte sich am 15. August 2007 wegen Beschwerden am
linken Kniegelenk bei Dr. C.___ in Behandlung begeben, der die Verdachtsdiagnose
einer medialen Meniskuslasion stellte (act. UV 2011/40 G 5.2/M4). Dr. E.___ bestétigte
diese Diagnose bei seiner Untersuchung vom 23. November 2007 (act. UV 2011/40 G
5.2/M5), worauf er am 2. April 2008 arthroskopisch eine mediale Teilmeniskektomie im
Hinterhornbereich des linken Kniegelenks durchfihrte (act. UV 2011/40 G 5.2/M6). Die
Beschwerdegegnerin anerkannte erneut ihre Leistungspflicht (act. UV 2011/40 G
5.1/13-15). Nach der Operation vom 2. April 2008 wurde die Beschwerdeflhrerin 1 nie
beschwerdefrei. Dr. C.___ diagnostizierte im Arztzeugnis vom 19. August 2008 ein
Reizknie mit rezidivierender Ergussbildung bei Status nach arthroskopischer
Teilmeniskektomie medial vom 2. April 2008 und attestierte der Beschwerdefiihrerin 1
vom 1. bis 14. April 2008 eine 100%ige Arbeitsunfahigkeit (act. UV 2011/40 G 5.2/
M10). Dr. E.___ diagnostizierte am 17. September 2008 nach einer MRI-Untersuchung
des Radiologie Instituts im Medizinischen Zentrum Bad Ragaz vom 28. August 2008

eine komplexe L&sion des Restmeniskus mit Meniskusganglion und empfahl eine
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erneute Arthroskopie des linken Kniegelenks mit Ausrdumung des medialen
Meniskushinterhorns mit gleichzeitiger Drainage und Ausfrédsen des Meniskusganglions
(act. UV 2011/40 G 5.2/M12, M13). Die Arthroskopie wurde auf den 29. Oktober 2008
vorgesehen (act. UV 2011/40 G 5.2/M14). Mit Verfigung vom 24. Oktober 2008
erdffnete die Beschwerdegegnerin der Beschwerdefuhrerin 1, dass aufgrund der
medizinischen Akten und der Stellungnahme ihres beratenden Arztes davon
auszugehen sei, dass die Unfallfolgen abgeklungen und die jetzt noch bestehenden
Beschwerden nicht mehr unfallbedingt seien. Die Leistungspflicht misse ab dem

29. Oktober 2008 (vorgesehener Operationstermin; letztendlich wurde die
Meniskusoperation am 24. November 2008 durchgefihrt [act. UV 2011/40 G 5.2/
ZM15/5]) verneint werden (act. UV 2011/40 G 5.1/24). Im angefochtenen
Einspracheentscheid hielt die Beschwerdegegnerin an ihrer Leistungseinstellung fest,
begriindete diese nun aber damit, dass bereits in Bezug auf den Rickfall bzw. die erste
Operation keine Uberwiegend wahrscheinliche Unfallkausalitat bestanden habe und die
diesbezlgliche Leistungsanerkennung zu Unrecht erfolgt sei. Die zweite Operation als
kausale Folgeoperation kénne somit unweigerlich auch keinen Anspruch auf
Leistungen der Unfallversicherung begriinden (vgl. UV 2011/40 act. G 5.1/57).

3.2 Streitig und zu prifen ist, ob die nach der Teilmeniskektomie vom 2. April 2008
verbliebenen postoperativen Schmerzen im linken Kniegelenk mit nachfolgender
zweiter Meniskusoperation mit Ausfrasung eines Meniskusganglions am 24. November
2008 mit dem Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit als Folge des Unfalls
vom 14. Januar 2006 zu betrachten sind. Nachdem die Beschwerdegegnerin ihre
Leistungspflicht in Bezug auf den Rickfall vom 27. August 2007 anerkannt und die
Leistungen ab dem 29. Oktober 2008 eingestellt hat, steht im vorliegenden Fall eine
anspruchsaufhebende Tatfrage zur Diskussion, fir welche - wie in Erwégung 2.3
ausgefuhrt - die Beweislast bei der Beschwerdegegnerin liegt. Der Umstand, dass die
Leistungseinstellung im angefochtenen Einspracheentscheid unter Anfliihrung einer
neuen Begrindung - Verneinung der Kausalitat nicht erst beziglich der zweiten
Arthroskopie, sondern bereits in Bezug auf die Ruckfallmeldung vom 27. August 2007 -
erfolgt ist, vermag an dieser Beweislastverteilung nichts zu andern. Im vorliegenden
Verfahren gilt es die Frage nach der Richtigkeit der Leistungseinstellung zu prifen. Das
Gericht hat sich dabei grundsétzlich mit allen rechtlich zutreffenden Begrindungen

einer Leistungszusprechung bzw. -abweisung auseinanderzusetzen.
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4.1 Aus den medizinischen Akten geht hervor und ist von Seiten der
Verfahrensparteien unbestritten, dass die Teilmeniskektomie am linken Kniegelenk mit
Ausfrasung eines Meniskusganglions vom 24. November 2008 eine Folgeoperation der
am selben Kniegelenk durchgeflinrten Teilmeniskektomie vom 2. April 2008 darstellt.
So hielt Dr. D.___ anlasslich einer Besprechung mit der Beschwerdegegnerin vom 14.
Marz 2011 fest, dass man bei einer Teilmeniskektomie immer versuche, so wenig wie
moglich, aber so viel wie ndtig zu resezieren. Dabei kbnne es schon einmal passieren,
dass vom Meniskus zu wenig weggeschnitten werde und sich die Meniskuslasion
ausbreite. So wie die Befunde im MRI vom 27. August 2008 und der Operation vom 24.
November 2008 beschrieben seien, misse von diesem Mechanismus ausgegangen
werden (act. UV 2011/40 act. G 5.2/17; vgl. dazu auch Alfred M. Debrunner,
Orthopadie, Orthopéadische Chirurgie, 4. Aufl. Bern 2005, S. 1061). Damit
Ubereinstimmend flhrte auch Dr. G.___ in seiner Stellungnahme vom 26. Mai 2011 aus,
dass die zweite Operation die Folge der ersten arthroskopischen Operation sei. Der
dabei festgestellte Horizontalriss sei in seiner anatomischen Ausdehnung oftmals
schwer erkennbar und entsprechend dem Faserverlauf im Meniskusgewebe kdnne er
auch weiter reissen, was den Austritt von Gelenksflissigkeit durch die Rissstelle in die
Gelenkkapsel und das umgebende Gewebe ermdgliche und so zu einem sogenannten
Meniskusganglion fuhre (act. UV 2011/41 G 1.3).

4.2 Angesichts der Schlussfolgerung in Erwagung 4.1 kann also von der natirlichen
Kausalitat zwischen dem Unfallereignis vom 14. Januar 2006 und der
Meniskusoperation vom 24. November 2008 dann ausgegangen werden, wenn
zwischen dem streitigen Unfallereignis und der am 2. April 2008 durchgefihrten

Meniskusoperation ein naturlicher Kausalzusammenhang besteht.

4.3 In Bezug auf eine Meniskuslasion gilt es zu beachten, dass die
Kniegelenksmenisken zur Degeneration neigen, Meniskuslasionen aber auch als Folge
eines Traumas auftreten konnen, indem die Menisken bei akuten schweren
Knieverletzungen ein- oder abreissen (vgl. Alfred M. Debrunner, a.a.0., S. 1056 ff;
Alfred Buhler, die unfalldhnliche Kérperschadigung, in: SZS 1996, S. 85 und 88).

Grundsatzlich sind mithin beide Kausalitaten (Krankheits- und Unfallkausalitat)
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denkbar. Nachfolgend ist damit zu entscheiden, von welcher Kausalitat mit dem

Beweisgrad der tGberwiegenden Wahrscheinlichkeit auszugehen ist.

5.1 Wie bereits erwahnt, hat die Beschwerdegegnerin urspringlich ihre
Leistungspflicht bezuglich der Ruckfallmeldung vom 27. August 2007 bzw. der von Dr.
E.___am 23. November 2007 diagnostizierten und am 2. April 2008 operativ
therapierten

Hinterhornlasion des medialen Meniskus anerkannt. Sie stitzte sich dabei auf eine
Besprechung mit ihrem beratenden Arzt, Dr. med. H.___, FMH Chirurgie, Spez.
Gelenkschirurgie, vom 18. Juni 2008. Dieser schloss eine degenerative Genese des
medialen Meniskusrisses aufgrund der minimen Knorpelschaden aus und wies darauf
hin, dass das Gelenk in der Arthroskopie ausgedehntere Knorpelverdnderungen
aufweisen wirde, wenn der Meniskusschaden degenerativ bedingt ware (act. U
2011/40 G 5.2/M8). Die Folgerung von Dr. H.___ eines Uberwiegend wahrscheinlich
traumatischen Prozesses basiert auf einem, flr die Bestimmung der Ursachlichkeit
einer Meniskuslasion massgebenden Beurteilungskriterium, dem Vorliegen von
degenerativen Vorzustanden. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass mit der
Meniskuslasion eine Kérperschadigung vorliegt, die den Folgen eines Unfalls ahnlich
ist, d.h. ein gleiches oder dhnliches Krankheitsbild aufweist, das man auch nach einem
Unfall feststellt, und deshalb bereits bei Vorliegen eines unfallahnlichen Ereignisses
ohne ungewohnliche dussere Einwirkung eine Leistungspflicht des Unfallversicherers
auslost, sofern die Meniskuslasion nicht eindeutig auf eine Erkrankung oder eine
Degeneration zurlickzufihren ist (vgl. Art. 9 Abs. 2 der Verordnung Uber die
Unfallversicherung [UVV; SR 832.202]). Tatsachlich brachte die Arthroskopie vom 2.
April 2008 - abgesehen von fibrillierenden Auffaserungen am Femurkondylus des
medialen Meniskus Grad | - keinen nachvollziehbaren Verschleissprozess bzw. keinerlei
massgebenden degenerativen Veranderungen im Bereich des linken Kniegelenks der
Beschwerdeflhrerin hervor, welche hdufig als Vorzustande oder Begleitpathologien
einer Meniskuslasion vorkommen bzw. auf eine degenerativ bedingte Meniskuslasion
hinweisen (act. UV 2011/40 G 5.2/M5; vgl. dazu Alfred M. Debrunner, a.a.0O., S. 579 ff,
S. 1068). Fiur die Annahme einer eindeutig degenerativen Meniskuslasion bestand also

kein Raum, womit die Kausalitatsbeurteilung von Dr. H.___ als schllssig und
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Uberzeugend zu betrachten ist. Bestatigung findet die Beurteilung von Dr. H.___ auch
in spéateren arztlichen Stellungnahmen. So hielt Dr. E.___ in seinem Schreiben vom 31.
Dezember 2008 ausdrticklich fest, dass der Meniskusschaden Folge des Unfalls vom
14. Januar 2006 sei. Aufgrund des Verlaufs und des vorliegenden Befunds seien die
Kniegelenksbeschwerden und die erneute Operation im November 2008 mit
Uberwiegender Wahrscheinlichkeit (>50%) auf den Unfall vom 14. Januar 2006
zurlickzufUhren. Krankheitsbedingte Folgen wirden in diesem Zusammenhang keine
Rolle spielen (act. U 2011/40 G 1.3). Der beratende Arzt der Beschwerdeflhrerin 2, Dr.
G.___, unterstltzte in seiner Stellungnahme vom 26. Mai 2011 ebenfalls die Bejahung
der Leistungspflicht durch die Beschwerdegegnerin und fligte ausserdem
zutreffenderweise hinzu, dass in den Akten keine zwischenzeitlichen weiteren
Unfallereignisse belegt seien (act. UV 2011/41 G 1.3). Dr. C.___ hatte zudem im
arztlichen Zeugnis vom 11. September 2007 insofern eine Unfallkausalitat bestétigt, als
er wiederholt den Unfall vom 14. Januar 2006 erw&hnte und andere Faktoren mit
Einfluss auf die Diagnose des Verdachts auf eine mediale Meniskuslasion verneinte
(act. U 2011/40 G 5.2/;4).

5.2 Angesichts der vorstehenden Erwagungen hat die Beschwerdegegnerin die
Unfallkausalitat in Bezug auf die Meniskuslasion gestitzt auf die Beurteilung von
Dr. H.___ richtigerweise als Uberwiegend wahrscheinlich nachgewiesen betrachtet.
Eine Leistungseinstellung per 29. Oktober 2008 bzw. hinsichtlich der
Meniskusoperation vom 24. November 2008 als kausale Folgeoperation der
Meniskusoperation vom 2. April 2008 (vgl. Erwégung 4.1 und 4.2) fallt unter diesen

Umstanden ausser Betracht und ist zu Unrecht erfolgt.

6.1 Die gegenteilige Meinung von Dr. D.___und Dr. J.___ vermag diese Beurteilung
nicht in Frage zu stellen. Laut Dr. D.___ist die am 2. April 2008 therapierte
Meniskuslasion nicht auf das Unfallereignis vom 14. Januar 2006 zurtickzufihren. Die
Beschwerdeflhrerin 1 sei Uber ein Jahr (18 Monate) nicht in arztlicher Behandlung
gewesen. Die von ihr angegebenen Beschwerden nach Abschluss der Behandlung
Anfang Februar 2006 kdénnten nicht allzu stark gewesen sein, da nie ein Arzt

aufgesucht worden sei. Zudem sei das geschilderte Ereignis vom 14. Januar 2006 mit
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einem direkten Sturz auf beide Knie nicht geeignet, eine Meniskuslasion zu
verursachen (act. UV 2011/40 G 5.2/17). Wenn Dr. D.___ folgert, es lage offensichtlich
ein rein degenerativer Prozess vor und dabei die zuséatzlich kausale Bedeutung des
Unfallereignisses vom 14. Januar 2006 ausser Acht lasst, so stitzt er sich zwar
grundsatzlich auch auf Beurteilungskriterien fur die Bestimmung der Ursachlichkeit
einer Meniskuslasion ab. Seine Folgerung beztiglich des Unfallmechanismus sowie des
zeitlichen Ablaufs zwischen Unfall und Ruckfall vermag jedoch nicht mit dem

erforderlichen Beweisgrad zu Uberzeugen.

6.2 Die Folgerung von Dr. D.___ eines offensichtlich rein degenerativen Prozesses
ohne Erwéagung einer zusatzlichen kausalen Bedeutung des Unfallereignisses vom 14.
Januar 2006 basiert zwar grundsétzlich ebenfalls auf Beurteilungskriterien fur die
Bestimmung der Urséachlichkeit einer Meniskuslasion, d.h. dem Unfallmechanismus,
wobei auch die urspriinglich gestellten Befunde und Diagnosen miteinzubeziehen sind,
sowie dem zeitlichen Ablauf zwischen Unfall und Ruckfall, vermag jedoch letztlich nicht
mit dem Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit zu Gberzeugen. Laut
Unfallmeldung vom 9. Februar 2006 stolperte die Beschwerdefihrerin am 14. Januar
2006 auf der Treppe und fiel mit den Knien auf den Asphalt (act. UV 2011/40 G 5.1/1).
Dr. C.___ erhob im arztlichen Zeugnis vom 10. Mérz 2006 Uber die Erstbehandlung vom
18. Januar 2006 als Befunde eine grossflachige Schirfwunde tber der Patella mit
Randentziindung, ein grosses mediales parapatellares Hamatom, eine
Druckempfindlichkeit und Bewegungsschmerzen tber dem frontalen Knie - formulierte
also ohne Nennung des konkret betroffenen Knies in der Einzahl - und diagnostizierte
eine Kniekontusion. Als Unfallereignis nannte er ein Ausrutschen auf dem Eis und ein
frontales Fallen auf beide Knie, fligte jedoch hinzu, dass sich die Beschwerdeflhrerin
dabei vor allem das rechte Knie verletzt habe (act. UV 2011/40 G 5.2/M2). Auch die
notfallméssige Behandlung eines Ekzems bzw. einer Rétung bei Dr. med. I.__,
Facharzt Gastroenterologie FMH, am 21. Januar 2006 erfolgte laut dessen Arztzeugnis
vom 17. Februar 2006 in Bezug auf das rechte Knie (act. UV 2011/40 G 5.2/M3), wobei
die diesbezlgliche Erklarung der Beschwerdefihrerin 1 in der Beschwerde - der
Notfallarzt habe nur die infolge von Schmerzpflastern aufgetretene Allergie und nicht
die Unfallverletzungen, deretwegen sie bereits bei inrem Hausarzt in Therapie gewesen
sei, behandelt - plausibel erscheint. Laut Krankengeschichte von Dr. C.___ vom 22.

Januar 2011 betreffend die arztliche Konsultation vom 18. Januar 2006 war die
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Beschwerdefiihrerin auf einem Gehsteig ausgerutscht und frontal auf beide Knie
gefallen. Sie spure immer noch Schmerzen vom Schlag auf das rechte Knie. Das linke
Knie sei mehr verdreht worden. Bewegungsschmerzen wurden angefihrt, ohne diese
dem rechten oder linken Knie zuzuordnen. Die Befunde betreffend das rechte Knie
stimmen mit denjenigen im Arztzeugnis vom 10. Méarz 2006 Uberein. Hinsichtlich des
linken Knies sind - abgesehen von einem leichten Widerstand und Spannungsfihl bei
Hyperextension und maximaler Flexion - grundsatzlich unauffallige Befunde vermerkt.
Als Diagnose wurde eine Kontusion und Distorsion beider Kniegelenke durch Sturz
vom 14. Januar 2006 aufgefihrt (act. UV 2011/40 G 5.2/ZM15). Auch wenn die
vorstehende Aktenlage in Bezug auf die Frage, inwieweit das Unfallereignis vom 14.
Januar 2006 auf das linke Knie eingewirkt hat, eher unbestimmt ist und Hinweise daflr
enthalt, dass beim Unfall in erster Linie das rechte Knie in Mitleidenschaft gezogen
wurde, lasst sie eine Unfallbeeintrachtigung des linken Knies nicht ausschliessen.
Immerhin spricht Dr. C.___ mit der Distorsion bzw. Verdrehung des linken Kniegelenks
von einem Unfallmechanismus, der grundsétzlich geeignet ist, eine Meniskuslasion zu
verursachen (vgl. dazu Alfred M. Debrunner, a.a.O., S. 1057). Laut Krankengeschichte
vom 22. Januar 2011 suchte die Beschwerdefiihrerin 1 nach der Konsultation von Dr.
C.___am 6. Februar 2006 erst wieder rund 18 Monate spater, d.h. am 15. August 2007
ihren Hausarzt auf. Sie gab damals an, dass die Knieschmerzen nach dem Knieunfall
links nie ganz weg gewesen seien. Aktuell komme es haufiger zu Blockierungsgefiihlen
mit Schmerzen und einer Streckhemmung. Objektiv zeigte sich das linke Kniegelenk
ergussfrei, hingegen liess sich eine Druckdolenz im Bereich des dorsomedialen
Gelenkspalts und eine schmerzhafte maximal forcierte passive Streckung mit
federndem Widerstand feststellen. Dr. C.___ erhob den Verdacht auf eine mediale
Meniskuslasion (act UV 2011/40 G 5.2/ZM15/2). Definitiv in den medizinischen Akten
diagnostiziert wurde die Meniskuslasion am 23. November 2007 von Dr. E.___ und
damit 22 Monate nach dem fraglichen Unfallereignis (vgl. act. UV 2011/40 G 5.2/M5).
Die vorgenannten, langen Latenzzeiten sprechen zwar gegen eine Unfallkausalitat.
Auch hélt die Beschwerdegegnerin zutreffend fest, dass sich die Angabe der
Beschwerdefihrerin 1, sie sei nach dem Unfallereignis mit dem linken Knie nie ganz
beschwerdefrei geworden, anhand der medizinischen Akten nicht bestétigen lasst. Der
Hinweis der Beschwerdeflihrerin 1 auf Briickensymptome Uberzeugt auch insofern

nicht ohne Weiteres, als angenommen werden darf, dass sie wahrend der eineinhalb
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Jahre andauernden Phase mit Schmerzen irgendwann einmal einen Arzt aufgesucht
hatte. Aus der medizinischen Literatur |asst sich allerdings ableiten, dass Meniskusrisse
eine unterschiedliche Schmerzsymptomatik aufweisen kénnen und die Symptome einer
Meniskuslasion nicht von Beginn weg derart schwer oder andauernd einschrankend
sein mussen, dass eine eingreifendere Therapie notwendig wird. Ein erster
Meniskuseinriss kann sich mit der Zeit vergréssern, was erst im Entwicklungsverlauf
eine spezifischere und ausgepragtere Symptomatik mit sich bringt. Bei Rissen ohne
Einklemmung von Meniskuslappen im Gelenk sind die Symptome beispielsweise
weniger spezifisch (vgl. Alfred. M. Debrunner, a.a.O., S. 1057 f.). Im Rahmen des von
der Beschwerdefiihrerin mehrheitlich im Sitzen ausgeubten Berufs der Sekretérin ohne
hohe Belastung der Kniegelenke drften sich die Symptome einer Meniskusverletzung
im Ubrigen weniger einschrinkend ausgewirkt haben, als in einem kdrperlich
anstrengenden Beruf. Die von der Beschwerdeflhrerin 1 geltend gemachten
Brickensymptome ohne Konsultation eines Arztes wahrend rund 18 Monaten kdénnen
also nicht ohne weiteres in Abrede gestellt werden. So erklarte sie auch gegenulber der
Beschwerdegegnerin am 11. Oktober 2010, sie habe ihrem Hausarzt immer gesagt, es
schmerze. Nach ein bis zwei Monaten Ruhe seien dann aber die Probleme wieder
aufgetreten, worauf der Hausarzt gemeint habe, es brauche alles seine Zeit (act. UV
2011/40 G 5.1/47). Diese Aussage stimmt mit der Krankengeschichte Gberein, wonach
ereignisnah am 18. sowie 27. Januar 2006 arztliche Konsultationen erfolgt sind und
dann eine solche wieder am 6. Februar 2006 aktenméssig ausgewiesen ist. Im Ubrigen
ist der medizinischen Literatur zu entnehmen, dass in vielen Féllen die Symptome von
Meniskuslasionen ohne eingreifendere Therapie, nur mit Schonung verschwinden
kénnen, d.h. Meniskuslasionen spontan ausheilen, dies jedoch Geduld von Seiten des
Patienten bzw. der Patientin erfordert (vgl. Alfred M. Debrunner, a.a.0., S. 1058). Die

angeflhrte hausérztliche Aussage erscheint damit schltssig.

6.3 Die Erwéagungen 6.2 und 6.3 zeigen mithin auf, dass auch bezlglich des
Unfallmechanismus und des zeitlichen Ablaufs keine Aktenlage vorliegt, welche mit
dem Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit flr ein eindeutig
degeneratives Geschehen spricht. Dr. D.___fiigte im Ubrigen am 14. Mérz 2011 selber
einschrankend an, dass aufgrund der im Operationsbericht vom 2. April 2008
beschriebenen Befunde nicht gesagt werden kdénne, wann die Meniskuslasion medial

entstanden sei. Zwar hatte zuvor auch der beratende Arzt der Beschwerdegegnerin, Dr.
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J.___, die Ruckfallkausalitat verneint (act. UV 2011/40 G 5.2/M14). Allerdings sprechen
die von ihm angeflihrten, weiteren massgebenden Beurteilungskriterien fur die
Urséachlichkeit einer Meniskuslasion - das Vorliegen von Vorzustanden und der Eintritt

eines erneuten Unfallereignisses - eben gerade fir eine traumatische Meniskuslasion.

Im Sinn der vorstehenden Erwégungen ist die Beschwerde unter Aufhebung des
Einspracheentscheids vom 29. April 2011 gutzuheissen. Gerichtskosten sind keine zu
erheben (Art. 61 lit. ATSG).

Demgemass hat das Versicherungsgericht im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39
VRP entschieden:

1. Die Beschwerden werden gutgeheissen und der Einspracheentscheid vom 29. April

2011 wird aufgehoben.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 15/15



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 11.04.2012
	Art. 6 UVG, Art. 11 UVV: Leistungsanerkennung in Bezug auf den Rückfall mit Diagnose einer Meniskusläsion und anschliessender 1. Operation. Leistungseinstellung per 2. Operationstermin unter Anführung einer neuen Begründung: Verneinung der Kausalität nicht erst bezüglich der 2. Operation, sondern bereits in Bezug auf den Rückfall mit 1. Operation (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 11. April 2012, UV 2011/40+41).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


